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001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs4 Z4;

BauG Bgld 1997 §23 Abs1;

BauG Bgld 1997 §33;

BauRallg;

B-VG Art130 Abs2;

RPG Bgld 1969 §20 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass im (sehr kurzen) Zeitraum zwischen der (mit Berufungsbescheid erfolgten) Erteilung der

Baubewilligung und der Erlassung des angefochtenen Bescheides (mit dem die Baubewilligung für nichtig erklärt

worden ist) noch keine baulichen Maßnahmen gesetzt worden sind, sodass schon aus diesem Grund die

Ermessensübung der Behörde nicht als rechtswidrig, insbesondere die Aufhebung des an einem vom Gesetz mit

Nichtigkeit bedrohten Fehler leidenden Berufungsbescheides unter dem Blickwinkel der Interessen des Bauwerbers

auch nicht als unverhältnismäßig angesehen werden kann.
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